


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Laubarbeiten

	
	Manuelle Laubarbeiten im Weinberg

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahr durch Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln (PSM) über die Haut.
· Gefahren durch Hitze (Sonnenstich, Hitzeerschöpfung, Hitzeschlag, Hitzetod) 
· Gefahren durch Sonnenstrahlung (Sonnenbrand, erhöhtes Hautkrebsrisiko, Bindehautentzündung)
· Gefahren durch Ozonbelastung (Augenbrennen, Reizgefühl in Hals und Rachen, Atemnot, Kopfschmerzen)
· Gefahren durch Wechselwirkungen der UV-Strahlung mit Pflanzen wie z. B. Riesenbärenklau oder Medikamente
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen
Handschutz: Schutzhandschuhe G2 gem. ISO 18889 tragen.
Augenschutz: Sonnenbrille mit wirksamen UV-Schutz tragen
Körperschutz: Körperbedeckende Arbeitskleidung, breitkrempige Hüte oder Kappen mit Nackenschutz tragen. 

Verhaltensweise:
· Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen / Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
· Angaben des jeweiligen Pflanzenschutzmittel-Herstellers in Gebrauchsanleitung und Sicherheitsdatenblatt (z. B. zu Wartezeiten für Nachfolgearbeiten) beachten. Erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen! Während der Anwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen!
· Vor dem Essen und Trinken Hände waschen. Ausreichend Wasser für Körperreinigung mitführen.
	
	

	Verhalten bei Störungen

	
· Nach Hautkontakt die verunreinigte Kleidung sofort wechseln und die betroffenen Hautpartien reinigen.
· Bei Unwohlsein oder Übelkeit: Bei ersten Anzeichen sofort handeln, Vorgesetzten oder Kollegen informieren, Arbeit zunächst unterbrechen und ggfs. Arzt aufsuchen.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Folgen der Nichtbeachtung

	
Gesundheitliche Folgen:
· Hauterkrankungen und Vergiftungen durch PSM, Sonnenstich, Hitzeschlag, Erschöpfung, Hauterkrankungen durch Hitze und UV-Belastung, Verletzungen, Erkrankung und Tod 

Arbeitsrechtliche Folgen: 
· Abmahnung, Verweis 


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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